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Der schwierige Umgang mit 
Dschihad-Rückkehrern
Aufgrund der militärischen Rückschläge des «Islamischen Staates»  
(IS) dürfte die Zahl der Dschihad-Rückkehrer nach Europa in Zukunft  
zunehmen. Die Sorge, wie mit ihnen umgegangen werden soll, stellt 
sich auch für die Schweiz. Die Erfahrungen der vom Phänomen stark 
betroffenen Länder Frankreich und Dänemark bieten Anhaltspunkte.

Von Fabien Merz

Seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien und 
dem Wiederaufflammen des Konflikts im 
Irak haben sich rund 30’000 «Foreign Figh-
ters» den in den Krisengebieten kämpfen-
den dschihadistischen Milizen angeschlos-
sen. Rund 5000 von ihnen stammen aus 
europäischen Staaten. Ein grosser Teil hat 
sich dem IS angeschlossen, dessen erklärtes 
Ziel es ist, auch Anschläge im Westen zu 
verüben. Das Phänomen betrifft auch die 
Schweiz (vgl. dazu CSS-Analyse Nr. 199). 
Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) 
hat bis Mai 2017 88 dschihadistisch moti-
vierte Reisen registriert. Davon führten 74 
nach Syrien oder in den Irak.

Der IS ist unlängst in seinen Rückzugsge-
bieten in Syrien und im Irak militärisch 
stark unter Druck. Dadurch sehen sich 
ausländische Dschihad-Reisende vor Ort 
vermehrt mit schwierigen Bedingungen 
konfrontiert. Experten warnen davor, dass 
weitere Gebietsverluste des IS zu einer Zu-
nahme an Rückkehrern führen könnten. 

Heute stellt sich deshalb mehr denn je die 
Frage, wie mit der potenziellen Zunahme 
an Dschihad-Rückkehrern sowie den da-
mit einhergehenden sicherheitspolitischen 
und gesellschaftlichen Herausforderungen 
umzugehen ist. Die vorliegende Analyse 
befasst sich ausschliesslich mit der Phase 
nach einer erfolgten Rückreise.

Wie mit Rückkehrern umgehen?
Inzwischen sind in den meisten europäi-
schen Ländern Gesetze vorhanden, die den 

Anschluss an terroristische Gruppierungen 
sowie deren Unterstützung unter Strafe 
stellen. Die Kriminalisierung von Dschi-
had-Rückkehrern erscheint auf den ersten 
Blick konsequent, nachvollziehbar und er-
folgversprechend. Es hat sich aber gezeigt, 
dass es oft schwierig ist, im Konfliktgebiet 
begangene Straftaten in einer Qualität 
nachzuweisen, die den Standards der Straf-
prozessordnung genügen. Auch wenn sich 
ein Rückkehrer nachweislich strafbar ge-
macht hat, lässt sich die potenzielle Gefahr 
durch Untersuchungs- und Gefängnishaft 

zwar kurz- bis mittelfristig bannen, lang-
fristig aber nicht unbedingt aus der Welt 
schaffen. Unter Umständen verschlimmert 
sich das Problem sogar, etwa, wenn bereits 
radikalisierte Individuen in der Haft mili-
tanter werden und/oder andere Mithäftlin-
ge radikalisieren.

Für einen nachhaltigen Umgang mit dem 
Phänomen scheint es deshalb wichtig, re-
pressive Massnahmen durch solche zu er-
gänzen, die darauf abzielen, radikalisierte 
Personen von der dschihadistischen Ideo-

Die dänische Polizei durchsucht am 7. 4. 2016 einen Wohnblock in Ishoej bei Kopenhagen. Vier Personen 
werden verdächtigt, im Auftrag des IS Terroranschläge in Dänemark zu planen. A. Ladefoged / Reuters

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse199-DE.pdf
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logie abzubringen und wieder in die Ge-
sellschaft einzubinden. Leider sind aber 
auch «weiche» Massnahmen, die auf die 
Deradikalisierung und Reintegration von 
Rückkehrern abzielen, mit Problemen ver-
bunden. Massnahmen zur Deradikalisie-
rung sind komplex und bieten keinen all-
gemein gültigen Lösungsansatz. Zudem 
sind solche Ansätze vielerorts noch Neu-
land und weisen dementsprechend eine 
eher gemischte Erfolgsbilanz auf. Solche 
Massnahmen gehen zudem über den Wir-
kungsraum von Sicherheitsdiensten hinaus 
und erfordern die Mitarbeit von Akteuren 
aus den Bereichen Sozial- und Gesund-
heitswesen sowie der Zivilgesellschaft. 
Diese Diversität kann die Koordination er-
schweren. Nicht zuletzt besteht immer 
eine Restgefahr, dass ein Rückkehrer mit 
feindlichen Absichten die Behörden 
täuscht oder dass eine Person, die ein sol-
ches Programm durchlaufen hat, rückfällig 
wird.

Im Umgang mit Rückkehrern scheint es 
also keine Patentlösung zu geben. Erfah-
rungen in Frankreich und Dänemark, die 
bereits seit 2014 eine hohe Anzahl an 
Rückkehrer aufweisen, scheinen dies zu 
bestätigen. Die beiden Länder können An-
haltspunkte für die bislang noch weniger 
vom Phänomen der Rückkehrer betroffene 
Schweiz liefern. 

Frankreich: Vor allem Repression 
Aufgrund von in den späten 1980er- sowie 
in den 1990er-Jahren mit Terrorismus ge-
machten Erfahrungen verfolgt Frankreich 
traditionell ein sich stark auf die repressive 
Dimension stützendes Modell der Terroris-
musbekämpfung. Dies widerspiegelt sich in 
den im europäischen Vergleich ungewöhn-
lich weit gefassten Kompetenzen der Si-
cherheitsdienste, einer rigorosen Gesetzge-
bung sowie dem System der spezialisierten 
Antiterror-Magistrate, welche für die Lei-
tung aller terrorismusrelevanten Fälle ver-
antwortlich sind.

Mit über 900 seit 2012 ausgereisten Dschi-
hadisten ist Frankreich, in absoluten Zah-
len gesehen, vom Phänomen in Europa am 
stärksten betroffen. Lange suchte man in 
Frankreich jedoch vergebens nach Mass-
nahmen, die ergänzend zur repressiven Di-
mension darauf abzielten, die Radikalisie-
rung zu verhindern oder eine 
Deradikalisierung und Wiedereinbindung 
in die Gesellschaft zu ermöglichen. Erst 
nachdem 2013/14 das Ausmass des Phä-
nomens drastisch zugenommen hatte, wur-
de die französische Terrorismusbekämp-
fung durch solche Massnahmen ergänzt. 

Entsprechende Kapazitäten mussten aber 
von Grund auf aufgebaut werden.

Das Vertrauen auf Repression zeigt sich 
auch im Umgang mit den bisher rund 250 
Dschihad-Rückkehrern. Gegen sie wird 
wenn möglich Anklage erhoben, wobei ein 
Grossteil bei ihrer Ankunft in Untersu-
chungshaft genommen wird. Die Mehr-
zahl der übrigen Rückkehrer wird unter 
richterliche Aufsicht gestellt, wobei eine 
Reihe an Massnahmen zum Einsatz kom-
men kann. Dazu zählen Hausarrest oder 
die Verpflichtung, sich regelmässig bei den 
Behörden zu melden. Als gefährlich einge-
stufte Rückkehrer, bei denen die Beweisla-
ge für Haft oder richterliche Aufsicht nicht 
ausreicht, können unter Beobachtung des 
Inlandgeheimdienstes gestellt werden. 

Bis Mitte 2015 sind knapp 100 Dschihad-
Rückkehrer zu Haftstrafen verurteilt wor-
den. Nach Angaben des französischen In-
nenministeriums sind derzeit 421 
«islamische Terroristen» inhaftiert (Stand: 
März 2017). Frankreichs Haftanstalten 
sind chronisch überbelegt, was eine engma-
schige Überwachung und eine individuelle 
Betreuung der Häftlinge verunmöglicht. 
Dies führt zu Bedingungen, die eine dschi-
hadistische Radikalisierung im Strafvollzug 
begünstigen können. Französische Gefäng-
nisse sind nicht nur in den Medien, sondern 
auch von anonym sprechenden Mitgliedern 
der Sicherheitsdienste als «Inkubatoren für 
Terroristen» bezeichnet worden. Im offizi-

ellen Magazin des IS brüstete sich ein ehe-
mals in Frankreich inhaftierter Dschihadist 
damit, die Haft sei eine einmalige Gelegen-
heit, Mithäftlinge zu radikalisieren. Im 
März 2017 waren zusätzlich zu den 421 
wegen Terrorismus verurteilten Häftlingen 
auch 1224 als «radikalisiert» geltende Per-
sonen inhaftiert, Häftlinge also, die nicht 
im Zusammenhang mit Terrorismus verur-
teilt worden sind, bei denen aber anzuneh-
men ist, dass sie sich grösstenteils während 
der Haft radikalisiert haben.

Obwohl dschihadistische Radikalisierung 
im französischen Strafvollzug schon länger 
als Problem bekannt war, ergriff die Regie-
rung erst nach den Terroranschlägen im Ja-
nuar 2015 in Paris grossangelegte Gegen-
massnahmen, um dem Phänomen der 
Radikalisierung im Strafvollzug effektiver 

entgegenzuwirken (zwei der drei Paris-At-
tentäter sollen sich im Strafvollzug radika-
lisiert haben). Es wurde unter anderem 
entschieden, radikalisierte Häftlinge in ge-
wissen Institutionen zentralisiert unterzu-
bringen, um sie von anderen Häftlingen zu 
trennen und somit zu verhindern, dass wei-
tere Personen radikalisiert werden. Parallel 
dazu wurden auch Deradikalisierungspro-
gramme verstärkt und entschieden, die 
Anzahl der mit Häftlingen arbeitenden 
muslimischen Seelsorger zu erhöhen.

Ein 2016 publizierter Bericht des französi-
schen Generalkontrolleurs für Freiheits-
entzugsanstalten kritisierte die Behörden 
jedoch dafür, das Problem der Radikalisie-
rung im Strafvollzug zu lange ignoriert zu 
haben. Frankreich weise im Vergleich zu 
anderen europäischen Ländern diesbezüg-
lich noch immer starke Rückstände auf. 
Die nach den Januar-Anschlägen ergriffe-
nen Massnahmen wurden als ineffektiv 
und zum Teil sogar als kontraproduktiv 
kritisiert. Die negativen Folgen dieser Ver-
säumnisse dürften sich mitunter erst zei-
gen, wenn im Gefängnis radikalisierte 
Personen und diejenigen, die sich während 
der Haftstrafe noch stärker radikalisiert 
haben, nach dem Absitzen ihrer Strafen 
wieder frei kommen. 

Der Fall Frankreichs zeigt, welche Proble-
me das übermässige Vertrauen auf Repres-
sion im Umgang mit Dschihad-Rückkeh-
rern mit sich bringen kann, wenn die 

entsprechenden Vorkehrungen 
nicht durch Massnahmen im 
Bereich der Prävention und der 
Deradikaliserung ergänzt wer-
den. Frankreich hat zwar jüngst 
Anpassungen vorgenommen 
und sowohl im Strafvollzug als 

auch daneben ergänzende Massnahmen 
ergriffen. Es zeigt sich aber, dass solche 
Programme ohne entsprechende Erfah-
rungen und ohne bestehende Strukturen 
sowie ohne Vorlaufzeit nur schwer effektiv 
zu implementieren sind. Anfang 2017 
stellte ein von einer parlamentarischen 
Kommission verfasster Bericht fest, dass 
auch die ausserhalb des Strafvollzugs lan-
cierten Deradikaliserungsprogramme 
überstürzt konzipiert worden seien und 
zum Teil schwere Mängel aufwiesen.

Um bei einer Verschärfung des Problems 
auf bereits existierende Strukturen und Er-
fahrungen aufzubauen und wertvolle Vor-
laufzeit nutzen zu können, erscheint es 
deshalb sinnvoll zu sein, im Umgang mit 
Dschihad-Rückkehrern nicht nur reaktiv, 
sondern auch auf proaktiver Basis komple-

Im Umgang mit Rückkehrern 
scheint es keine Patentlösung  
zu geben. 
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mentierende Massnahmen zur Repression 
zu ergreifen.

Dänemark: Balance wahren
Dänemark ist im Unterschied zu Frank-
reich für seine ausbalancierte Herange-
hensweise an die Terrorismusbekämpfung 
bekannt. Auch in Dänemark werden 
Dschihad-Rückkehrer wenn möglich 
strafrechtlich verfolgt. Entsprechende Ge-
setzgebungen wurden vor kurzem ver-
schärft. Komplementär dazu setzt Däne-
mark aber schon seit Längerem stark auf 
Prävention und Deradikalisierung. Dabei 
stützt sich der Staat auf jahrzehntelange 
Erfahrung und auf zum Teil bereits seit 
den späten 1970er-Jahren bestehende 
Strukturen, Netzwerke und Initiativen, die 
ursprünglich für den Umgang mit Links- 
und Rechtsextremismus konzipiert worden 
waren. Dazu gehören Mentoringprogram-
me, die den Ausstieg aus der Kriminalität 
sowie aus dem Extremismus erleichtern 
sollen. Eine Refokussierung dieser Struk-
turen auf islamistischen Extremismus fand 
Mitte der 2000er-Jahre als Reaktion auf 
eine Serie von internationalen und natio-
nalen, mit radikalem Islam zusammenhän-
genden Ereignissen statt (Bombenanschlä-
ge in Madrid und London sowie die in 
Dänemark durch Mohammed-Karikatu-
ren ausgelöste Kontroverse). 

Trotz beachtlicher Bemühungen im Be-
reich der Prävention ist Dänemark mit 
rund 143 seit 2012 ausgereisten «Foreign 
Fighters» eines der am stärksten vom Phä-
nomen betroffenen europäischen Länder 
(relativ zur Einwohnerzahl liegt Dänemark 
nach Belgien in Europa an zweiter Stelle). 
Besonders betroffen war mit bis 2013 ins-
gesamt 31 ausgereisten Dschihad-Reisen-
den Aarhus, die zweitgrösste Stadt des 
Landes. In der Folge wurden auf der 
Grundlage der auch in Aarhus bereits seit 
Jahrzehnten bestehenden Strukturen und 
Kooperationsnetzwerke zwischen der Poli-
zei, dem Bildungssystem und 
weiteren Akteuren im Bereich 
der Gewaltprävention ein neues 
Modell entwickelt. Dieses zielt 
einerseits darauf ab, junge Leute 
davon abzuhalten, sich Grup-
pierungen wie dem IS anzu-
schliessen. Andererseits wird 
mit Hilfe eines integrativen An-
satzes auch versucht, Dschihad-Reisende 
nach ihrer Rückkehr wieder in die Gesell-
schaft einzubinden.

Seit 2014 können zurückgekehrte Dschi-
had-Reisende, nach einem Risk-Assessment 
und sofern sie sich nicht strafbar gemacht 

haben, freiwillig an diesem Programm teil-
nehmen. Sie werden bei der Arbeits- und 
Wohnungssuche unterstützt und können 
kostenlose psychologische und medizini-
sche Betreuung in Anspruch nehmen. Eine 
wichtige Rolle spielen speziell geschulte 
Mentoren (zum Teil frühere Dschihadis-
ten), die den Rückkehrern als Bezugsper-
sonen dienen und sie bei der Bewältigung 
des Alltages unterstützen, aber auch in re-
ligiösen Belangen beraten können. Dabei 
sollen die Teilnehmer nicht etwa von ihrem 
Glauben abgebracht, sondern zu nuancier-
tem Denken bewegt werden. 

Dieses Modell ist jedoch nicht frei von Kri-
tik. Befürwortern wird vorgeworfen, Dschi-
had-Rückkehrer nicht hart genug anzufas-
sen und sie mit Gratisleistungen zu 
belohnen. Ausserdem besteht wie bei allen 
Deradikalisierungs- und Reintegrations-
programmen eine Restgefahr, dass eine 
Person, die das Programm durchlaufen hat, 
sich zu einem späteren Zeitpunkt an terro-
ristisch motivierten Straftaten beteiligt. 
Unter anderem birgt dies ein erhebliches 
politisches Risiko für die Verantwortlichen.

Ob das Aarhus-Modell langfristig erfolg-
reich sein wird, lässt sich zwar noch nicht 

abschliessend abschätzen. Eine Zwischen-
bilanz scheint seinen Befürwortern jedoch 
vorläufig Recht zu geben. Von den 16 
Rückkehrern, welche dieses Programm 
2014 durchlaufen haben, ist bis heute kei-
ner im Kontext terroristischer Handlungen 
straffällig geworden. Aufgrund dieser posi-

tiven Zwischenbilanz wurden ähnliche 
Programme in anderen dänischen Ort-
schaften, aber auch in verschiedenen Orten 
in anderen europäischen Ländern sowie in 
Nordamerika eingeführt.

Dänemark ist damit ein gutes Beispiel  
dafür, dass mit einer die repressive Dimen-
sion komplementierenden «weicheren» 
Herangehensweise den mit den Dschihad-
Rückkehrern verbundenen Herausforde-
rungen zielführend begegnet werden kann 
– sofern man gewillt ist, das damit verbun-
dene politische Risiko einzugehen, und 
unter der Voraussetzung, dass man ent-
sprechende Programme aufgrund bereits 
bestehender Erfahrungen und Strukturen 
effektiv implementieren kann. 

Lehren für die Schweiz
Bis zum Mai 2017 hatte der NDB von 14 
Rückreisen aus Syrien und dem Irak 
Kenntnis. Es ist zwar nicht damit zu rech-
nen, dass bei weiteren Gebietsverlusten des 
IS alle übrig gebliebenen Dschihad-Rei-
senden wieder zurückkehren (vgl. dazu 
CSS-Analyse Nr.  199). Trotzdem dürfen 
auch in der Schweiz die mit Dschihad-
Rückkehrern verbundenen sicherheitspoli-
tischen und gesellschaftlichen Herausfor-
derungen nicht unterschätzt werden. 
Zuletzt warnte der im April 2017 erschie-
nene Bericht der TETRA (TErrorist 
TRAcking), ein Koordinationsorgan im 
Bereich der Terrorismusbekämpfung, vor 
den von Dschihad-Rückkehrern ausge-
henden Gefahren für die Schweiz. 

Bereits im Oktober 2014 war die Gesetzge-
bung in der Schweiz angepasst worden. Er-
gänzend zum bereits vorhandenen Verbot 
der Kaida wurde die Beteiligung und Un-
terstützungsleistungen an den IS sowie ver-
wandter Organisationen explizit unter 
Strafe gestellt. Entsprechend wird auch in 
der Schweiz bei Rückkehrern eine Strafun-

Übersicht: Dschihadistisch motivierte Reisen nach Syrien und Irak

Dänemark ist im  
Unterschied zu Frankreich für  
seine ausbalancierte  
Herangehensweise an die  
Terrorismusbekämpfung bekannt. 

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse199-DE.pdf
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tersuchung eröffnet, sofern ausreichende 
Beweise vorhanden sind. In einem solchen 
Fall stehen den Behörden sämtliche Instru-
mente der Strafprozessordnung zur Verfü-
gung. Dazu gehören strafprozessuale 
Zwangsmassnahmen (z.B. in Form von 
Untersuchungshaft) sowie Ersatzmassnah-
men wie Hausarrest, Rayonverbote, Melde-
pflicht bei der Polizei oder das Verbot, mit 
bestimmten Personen Kontakt zu pflegen.

Problematisch kann es dann werden, wenn 
die Beweislage nicht ausreicht, um eine 
Strafuntersuchung zu eröffnen, und somit 
auch die Möglichkeit wegfällt, auf straf-
prozessuale Zwangs- und Ersatzmassnah-
men zurückzugreifen. Gegenwärtig wird 
ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der es 
den Behörden erlauben würde, auch aus-
serhalb eines Strafprozesses polizeilich-
präventive Massnahmen zu ergreifen. Ei-
nige dieser Massnahmen, darunter die 
Verpflichtung, sich in regelmässigen Ab-

ständen persönlich bei der Polizei zu mel-
den, könnten auch im Umgang mit Dschi-
had-Rückkehrern angewandt werden. Der 
entsprechende Gesetzesentwurf soll bis 
Ende 2017 ausgearbeitet werden. Zudem 
wird gegenwärtig auch darüber diskutiert, 
die bereits im Zusammenhang mit Terro-
rismus angewandten Gesetze zu verschär-
fen und das Strafmass im Zusammenhang 
mit dem Verbot der Gruppierungen al-
Kaida und IS sowie verwandter Organisa-
tionen anzuheben. Auch wenn es nach wie 
vor nicht möglich sein wird, jeden einzel-
nen Dschihad-Rückkehrer unter Beobach-
tung zu stellen, so sollte das zumindest bei 
als gefährlich eingestuften Rückkehrern 
durch das neue Nachrichtendienstgesetz 
erleichtert werden. 

Auch wenn es im Fall der Schweiz im re-
pressiven Bereich noch einige Lücken gibt, 
scheint der politische Wille vorhanden zu 
sein, den Behörden ein angemessenes 
Instru mentarium zur Verfügung zu stellen, 
um effektiv mit Dschihad-Rückkehrern 

umgehen zu können. Nun haben aber die 
Erfahrungen in Frankreich und in Däne-
mark gezeigt, dass komplementär zur re-
pressiven Dimension auch Massnahmen im 
Bereich der Deradikalisierung und unter 
Umständen auch der Resozialisierung nö-
tig sind, wenn man die mit rückkehrenden 
Dschihad-Reisenden verbundenen Proble-
me nicht nur kurz- bis mittelfristig ange-
hen, sondern nachhaltig lösen will. Die 
Länderbeispiele zeigen eindrücklich, dass 
es sich lohnt, diese Kapazitäten frühzeitig 
aufzubauen und sich wenn möglich auf be-
reits existierende Strukturen zu stützen.

Die Schweiz ist sich dieser Herausforde-
rung bewusst. Die Notwendigkeit spezifi-
scher Massnahmen zur Deradikalisierung 
von Dschihad-Rückkehrern während, nach 
sowie neben dem Strafvollzug wurde schon 
in dem im Oktober 2015 erschienenen 
zweiten TETRA-Bericht hervorgehoben. 
Der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS), 

das Koordinationsorgan für die 
sicherheitspolitischen Akteure 
auf Bundes-, Kantons- und 
Gemeindestufe, erarbeitet ge-
genwärtig einen Nationalen 
Aktionsplan zur Bekämpfung 
der Radikalisierung (NAP). 
Der NAP, zu dessen erklärten 

Zielen es gehört, einen nationalen Master-
plan mit konkreten und vor allem praxist-
auglichen Massnahmen zur Prävention 
dschihadistischer Radikalisierung auszuar-
beiten, wird auch explizit auf Deradikali-
sierungs- und Resozialisierungsmassnah-
men eingehen. Er soll den Kantonen und 
Gemeinden helfen, entsprechende Struk-
turen aufzubauen, zu betreiben und bereits 
bestehende Angebote zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln. Der NAP soll im 
Herbst 2017 von den politischen Gremien 
verabschiedet werden. Der Bund prüft zu-
sätzlich auch, wie er in Zukunft entspre-
chende Initiativen auf kantonaler und 
kommunaler Ebene finanziell besser unter-
stützen kann. 

Das Bewusstsein, dass ein ganzheitlicher 
Ansatz im Umgang mit Dschihad-Rück-
kehrern notwendig ist, scheint in der 
Schweiz vorhanden zu sein. Entsprechende 
Impulse sind gesetzt. Die Umsetzung ziel-
führender Massnahmen liegt im föderalen 
System der Schweiz in der Verantwortung 

der Kantone und der Gemeinden. Zurzeit 
gibt es allerdings – von vereinzelten Aus-
nahmen abgesehen – nur wenige konkrete 
Initiativen und Programme im Bereich der 
Deradikalisierung. Aufgrund der in Däne-
mark gemachten Erfahrungen sollte auch 
in der Schweiz vermehrt geprüft werden, 
wie die in den Kantonen und Gemeinden 
bestehenden Strukturen, die zum Beispiel 
darauf ausgelegt sind, Personen beim Aus-
stieg aus der Kriminalität und dem Gewal-
textremismus sowie beim Wiedereinstieg 
in die Gesellschaft zu unterstützen, auch 
für den Umgang mit Dschihad-Rückkeh-
rer genutzt werden können. Dabei muss si-
chergestellt werden, dass bereits existieren-
de Strukturen über das nötige fachspezifi-
sche Know-how sowie über die 
entsprechenden Ressourcen verfügen.

In der Schweiz, in der die Strafverfolgung 
bezüglich Terrorismus auf Bundesebene 
angesiedelt ist, die Arbeit im Bereich der 
Prävention, der Deradikalisierung und der 
Reintegration jedoch weitgehend in der 
Verantwortung der Kantone und Gemein-
den liegt, muss besonders darauf geachtet 
werden, dass die «weiche» Dimension im 
Umgang mit Dschihad-Rückkehrern nicht 
vernachlässigt wird. Dies soll nicht heissen, 
dass die repressive Dimension nicht be-
dürfnisspezifisch weiter entwickelt werden 
soll. Man muss jedoch darauf achten, dass 
gleichzeitig auch komplementäre Mass-
nahmen im Bereich der Deradikaliserung 
und der Reintegration vorangetrieben wer-
den. Denn wenn die Fallbeispiele Frank-
reich und Dänemark etwas aufgezeigt ha-
ben, dann dies: Es ist sinnvoll, die «weiche 
Seite» des Umgangs mit Dschhiad-Rück-
kehrern nicht zu vernachlässigen, sondern 
proaktiv zu gestalten. Die Schweiz täte gut 
daran, diesen Erkenntnissen beim Ausbau 
der Instrumente, welche im Umgang mit 
Dschihad-Rückkehrern zum Einsatz kom-
men können, Rechnung zu tragen.
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In der Schweiz muss besonders 
darauf geachtet werden, dass  
die «weiche» Dimension nicht 
vernachlässigt wird. 
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